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Kontakte 
Gemeindeverwaltung Kreuzau,  

Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Tel.: 02422 507-0,  
Fax: 02422 507-498, Internet: www.kreuzau.de, 

E-Mail: buergermeister@kreuzau.de,  
Info-Telefon der Gemeinde Kreuzau: 02422 507-200 
Öffnungszeiten: montags-freitags 8.30 – 12.00 Uhr,  

dienstags 13.30 – 16.00 Uhr, donnerstags 13.30 – 17.00 Uhr  
und nach Vereinbarung 

Hinweis: Das Sozial- und Grundsicherungsamt  
sowie das Steueramt sind mittwochs geschlossen. 

Telefon-Nr. 
Feuerwehr/Rettungsdienst 112 
Ärztlicher Notdienst 116 117 
Notfallpraxis Roonstraße 30, Düren 
Zahnärztlicher Notdienst 01805 9867-00 
Info-Zentrale für Vergiftungsfälle 0228 192-40 
  Universitätsklinik Bonn  
Tierärztlicher Notdienst 02423 908541 

www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de 
Polizei Notruf 110 
Polizeiwache Kreuzau 02422 50416-6312 
Bezirksdienst Kreuzau  
Polizeihauptkommissar Pohl 02422 50416-6331 
Bezirk: Kreuzau westlich der Bahn,  
Winden, Untermaubach, Obermaubach,  
Schlagstein, Bergheim, Bilstein,  
Langenbroich, Bogheim 
Polizeihauptkommissar Nolden 02422 50416-6332 
Bezirk: Kreuzau östlich der Bahn,  
Stockheim, Drove, Boich, Thum,  
Leversbach, Üdingen 
Gemeinsame Sprechzeiten  
  mittwochs 12.00 – 14.00 Uhr oder nach Vereinbarung  
Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH 02422 9476-200 
Urbanusstr. 1, Winden  
Nach Dienstschluss bei  
Versorgungsstörungen (Wasser) 02422 9476-220 
Wasserversorgungszweck Perlenbach 02472 9916-0 
Westnetz GmbH Störung-Strom 0800 4112244 
Westnetz GmbH Störung-Gas 0800 0793427 
St. Augustinus-Krankenhaus GmbH 02421 599-0 
Krankenhaus Düren GmbH 02421 300 
St. Marien Hospital 02421 805-0 
Kreuz-Apotheke 02422 940-00 
Victoria-Apotheke 02422 9408-0 
Schiedsperson 02422 504-154 
Telefon-Seelsorge   
  Düren-Heinsberg-Jülich   
  evangelisch 0800 111 01 11 
  katholisch 0800 111 02 22  

Sirenenalarm 
Alarmierung der Feuerwehr  

3 x 15 Sekunden Heulton 
Warnung vor Gefährdungen  

Neben der Alarmierung für die Feuerwehr, werden die Sirenen  
weiterhin zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt: 
1 Minute auf und abschwellender Heulton 
Entwarnung: 1 Minute Dauerton 

Machen Sie sich mit den Verhaltensregeln und  
den Alarmierungstönen der Sirenen vertraut.  

Unter www.kreuzau.de/112  
erhalten Sie weitere Informationen.

Abfallentsorgung in der Gemeinde Kreuzau 
Informationen zur Abfallentsorgung erhalten Sie  

im Internet unter www.kreuzau.de/abfall  
oder bei Ihrer Abfallberatung im Rathaus.

 Öffentliche Bekanntmachungen

G
ültig bis 25.09.2020
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Wahlbekanntmachung 
Kommunalwahlen am 13. September 2020 

1. Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am 
13.09.2020 statt. Dann werden der Gemeinderat, der Kreistag, 
die Bürgermeisterin/der Bürgermeister und die Landrätin/der 
Landrat gewählt. Darüber hinaus kann es je nach Ergebnis der 
Wahlen am 13.09.2020 zu einer Stichwahl am 27.09.2020 
kommen. Die Wahlen dauern von 8 bis 18 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in folgende 25 Stimmbezirke eingeteilt: 
Stimm- 
bezirk   Abgrenzung des Stimmbezirks    Lage des Wahlraums (Straße, Nr.) 
01.1      BOICH/Thum                             Bürgerhalle Boich, Gereonstraße 15a 
01.2      Boich/THUM                              Thum-Arena, Kaninsberg 3 
02.1      Drove I                                         Grundschule Drove, Drovestraße 143 
03.1      Drove II                                        Grundschule Drove, Drovestraße 143 
04.1      Kreuzau I                                      Rathaus Kreuzau, Bahnhofstraße 7 
05.1      Kreuzau II                                     OGS an der Grundschule Kreuzau, 

Hauptstr. 22 
06.1      Kreuzau III                                   OGS an der Grundschule Kreuzau, 

Hauptstr. 22 
07.1      Kreuzau IV                                   Schulzentrum Kreuzau, Schulstr. 17 
08.1      Kreuzau V                                     Schulzentrum Kreuzau, Schulstr. 17 
09.1      Stockheim I                                   Turnhalle Stockheim, Im Kleinenfeld  
10.1      Stockheim II                                 Turnhalle Stockheim, Im Kleinenfeld 
11.1      Stockheim III                                Turnhalle Stockheim, Im Kleinenfeld  
12.1      ÜDINGEN/Leversbach                Sport- und Vereinsheim, Dorfstraße 48 
12.2      Üdingen/LEVERSBACH             Gemeinschaftsraum, Am Leversbach 24  
13.1      Winden                                         Grundschule Winden, Lehrer-Mainz-

Str. 6 
14.1      WINDEN/Üdingen                     Grundschule Winden, Lehrer-Mainz-

Str. 6 

14.2      Winden/ÜDINGEN                    Sport- und Vereinsheim, Dorfstraße 48 
15.1      WINDEN/Bergheim/Langenbroich Grundschule Winden, Lehrer-Mainz-Str. 6 
15.2      Winden/BERGHEIM/LANGENBROICH  
                                                                  Schützenheim Bergheim, Langen-

broicher Straße 
16.1      OBERMAUBACH/Bogheim       Grundschule Obermaubach, Hinter 

den Gärten 1 
16.2      Obermaubach/BOGHEIM           Bürgerhaus Bogheim, An der Hardt  
17.1      OBERMAUBACH/Unterm./Schlagstein  
                                                                  Grundschule Obermaubach, Hinter 

den Gärten 1 
17.2      Obermaubach/Unterm./SCHLAGSTEIN  
                                                                  Kath. Pfarrheim Untermaubach, Auf 

dem Graben 6 
17.3      Oberm./UNTERMAUBACH/Schlagstein  
                                                                  Kath. Pfarrheim Untermaubach, Auf 

dem Graben 6 
18.1      Untermaubach/Bilstein                 Kath. Pfarrheim Untermaubach, Auf 

dem Graben 6 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit bis zum 23.08.2020 übersandt werden, sind der Stimmbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. 

Auf die Stimmbezirke entfallen folgende Wahlbezirke des Kreises 
Düren und der Gemeinde Kreuzau: 

   Stimmbezirk-Nr.   Gemeindewahlbezirk Nr.   Kreiswahlbezirk Nr. 
        01.1; 01.2                          1                                  23 
            02.1                              2                                  24 
            03.1                              3                                  24 
            04.1                              4                                  24 
            05.1                              5                                  24 
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            06.1                              6                                  24 
            07.1                              7                                  24 
            08.1                              8                                  23 
            09.1                              9                                  24 
            10.1                             10                                 24 
            11.1                             11                                 24 
        12.1; 12.2                         12                                 23 
            13.1                             13                                 23 
        14.1;14.2                         14                                 23 
        15.1;15.2                         15                                 23 
        16.1;16.2                         16                                 23 
    17.1;17.2;17.3                     17                                 23 
            18.1                             18                                 23 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Der Wähler soll die Wahlbenachrichtigung zur Wahl mitbrin-
gen. Dies ist nicht zwingende Voraussetzung für die Ausübung des 
Wahlrechts, erleichtert jedoch die Arbeit des Wahlvorstandes vor 
Ort. Sie verbleibt aus Gründen der Hygiene und wegen einer evtl. 
Stichwahl beim Wähler. Der Personalausweis oder der Reisepass 
ist mitzubringen, damit sich der Wähler auf Verlangen über seine 
Person ausweisen kann.  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum 
bereitgehalten werden. Jeder Wähler erhält beim Betreten des 
Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt. 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden 
kann, wie er gewählt hat. Die Stimmzettelkennzeichnung soll aus 
Hygienegründen möglichst mit wählereigenem Schreibzeug erfol-
gen. Alternativ wird Schreibzeug überlassen.  
Der Wähler hat für die Wahl des Gemeinderates, des Kreista-
ges, der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters und der Landrä-
tin/ des Landrates jeweils eine Stimme. 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
a) für das Amt des Landrats  
b) für den Kreistag 
c) für das Amt des Bürgermeisters 
d) für den Gemeinderat 

gekennzeichnet werden. 
Stimmzettel 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt:  
a) für die Landratswahl:          hellblau     Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck 
b) für den Kreistag:                  hellrot      Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck 
c) für die Bürgermeisterwahl:  hellgelb    Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck 
d) für den Gemeinderat:         hellgrün   Stimmzettel mit 

schwarzem Aufdruck 
4. Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder aufgrund einer 

Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können 

sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wähler selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Eine Hilfeleistung die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wählers ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht, ist unzulässig. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des 
Wahlgebietes oder 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 

7. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
die Briefwahlunterlagen (amtliche Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) 
beschaffen. 

Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln -im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag- und dem unterschriebenen Wahlschein ist so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr 
eingeht. Der rote Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. Der Wahlbrief kann innerhalb des Bundesge-
bietes bei der Deutschen Post unentgeltlich eingeliefert werden. 

Die Briefwahlvorstände treten am Wahltage um 13.00 Uhr im 
Rathaus Kreuzau, Bahnhofstr. 7, 52372 Kreuzau zusammen. Die 
Briefwahlunterlagen werden durch sie geprüft und die verschlos-
senen Stimmzettelumschläge nach der Trennung von den Wahl-
scheinen zur Feststellung des Wahlergebnisses an die jeweiligen 
Stimmbezirke gegeben. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlgesetz).  

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar  
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Die Durchführung der Wahl im Wahllokal erfolgt auf der Basis eines 
mit der Gesundheitsbehörde abgestimmten Hygieneschutzkonzeptes. 
Den Anweisungen des Wahlvorstandes ist unbedingt Folge zu leisten. 

Kreuzau, den 11. August 2020 
Der Bürgermeister 
i.V. 

-Reinhard Theisen- 
Beigeordneter und Allgemeiner 
Vertreter des Bürgermeisters 

Öffentliche Bekanntmachung 
Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin  

sowie der Vertretung der Gemeinde Kreuzau in der Gemeinde Kreuzau am 13.09.2020 

Nach §§ 19, 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit §§ 75b Abs. 7, 30, 31 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) gebe ich bekannt, dass der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 28.07.2020 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des/der Bürger-
meisters/Bürgermeisterin sowie der Vertretung der Gemeinde Kreuzau in der Gemeinde Kreuzau zugelassen hat: 
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Kreuzau, den 29.07.2020 
Der Wahlleiter 

Reinhard Theisen
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Stadt Nideggen                                                       27.229,00 EUR, 
davon für Verwaltungstätigkeit                       27.229,00 EUR 
davon für Investitionen                                           0,00 EUR  

Kreuzau, den 18.12.2019 
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung: 

-Schmunkamp-  

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO der Bezirksregierung Köln mit 
Schreiben vom 06.01.2020 angezeigt worden.  

Die nach § 19 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit in Verbindung mit § 94 Schulgesetz erforderliche Genehmi-
gung hinsichtlich der Festsetzung der Verbandsumlage ist von der 
Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 21. Juli 2020, Az. 48.2- 
DN-Kreuzau-Nideggen erteilt worden. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen – GO NRW – beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstan-

det oder 
d)der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Schulverband 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Kreuzau, den 6. August 2020 
Der Verbandsvorsteher 

-Eßer-

Haushaltssatzung  
und Bekanntmachung  

der Haushaltssatzung des Sekundarschulverbandes  
Kreuzau-Nideggen für das Haushaltsjahr 2020 

1. Haushaltssatzungdes Sekundarschulverbandes Kreuzau-
Nideggen für das Haushaltsjahr 2020 

Auf Grund 
- der §§ 78, 92 und 94 Schulgesetz vom 15. Februar 2005 (GV. 

NRW. S. 102) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 

- der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit in der Fassung der Bekanntmachung vom    01. Oktober 1979 
(GV. NRW. S. 621), 

jeweils in der derzeit gültigen Fassung, 
- der Satzung des Sekundarschulverbandes Kreuzau-Nideggen vom 

15. Dezember 2011 hat die Verbandsversammlung am 17. Dezember 
2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfül-
lung der Aufgaben des Schulverbandes voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden  
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit  
Gesamtbetrag der Erträge auf                                    178.042 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                        178.042 EUR 

im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf                             178.042 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf                             177.960 EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf                                              0 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf                                              0 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage  
zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf                            0 EUR 
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage  
zum Ausgleich des Ergebnisplanes 
wird auf                                                                                 0 EUR 

festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen 
werden auf dürfen, wird auf                                                   0 EUR 

festgesetzt 

§ 6 

Die Verbandsumlage wird auf 86.442,00 Euro festgesetzt und von 
den beteiligten Gemeinden 

wie folgt getragen: 

Gemeinde Kreuzau                                                 59.213,00 EUR,  
davon für Verwaltungstätigkeit                       59.213,00 EUR 
davon für Investitionen                                           0,00 EUR 
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Kreuzau 

                                                                                       21.08.2020 

Aufruf zur Meldung der Nutzungsberechtigten oder Angehörigen 
der Verstorbenen der aufgelisteten Grabstätten 

Bei den nachfolgend aufgeführten Grabstellen auf den Friedhöfen der 
Gemeinde Kreuzau sind sowohl/entweder Ruhefristen der Verstor -
benen als auch/oder die Nutzungsdauer der Grabstätten abgelaufen. 

Die entsprechenden Grabsteine wurden durch Aufkleber gekenn-
zeichnet. 

Abgelaufene Grabstätten 

Friedhof            Grabstätte          Verstorben                   Ablauf 

Drove                 NT/C/1118        UNDORF, Christian    03/2018 
Untermaubach    AT/4/75-76        KLÖSGEN, Engelbert  08/2019 
Untermaubach    AT/4/69-71        BOETZKES, Franz      04/2019 
Untermaubach    AT/4/41-42        PIERIG, Johann Josef   05/2016 
Untermaubach    AT/4/84              BUSS, Hildegard          05/2016 
Winden              AT/B2/769         SCHMIDT, Anna         01/2018 
Winden              AT/B2/710-712  ESCH, Josef                  04/2020 

Ungepflegte Grabstätten 

Die nachfolgend aufgeführten Grabstätten sind ungepflegt. Die Ver-
antwortlichen werden hiermit aufgefordert die Grabstätten innerhalb 
der nächsten 4 Wochen in Ordnung zu bringen. 

Friedhof   Grabnummer        Verstorben                   Geburtsjahr  Sterbejahr 

Kreuzau    NT/D/1278-1279 ZÄNGERLING, Anna 1905             1993 

Angehörige der in den o. a. Grabstätten bestatteten Personen 
oder Nutzungsberechtigte der o. a. Grabstätten werden gebeten, 
sich bis zum 21. August 2020 bei der Friedhofsverwaltung im 
Rathaus, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Zimmer 365, 
Tel. 02422/507-476, zu melden.  

Im Falle einer nicht Beachtung kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätten kostenpflichtig abräumen, einebnen und einsähen sowie 
die Grabmale beseitigen lassen. 

         Im Auftrag 
- Friedhofsverwaltung - 
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herigen Stimmbezirks gestrichen. Bereits im bisherigen Wahlbe-
zirk abgegebene Briefwahlstimmen werden ungültig. 
Bei Umzügen innerhalb eines Wahlbezirks und bei Umzügen in 
einen anderen Wahlbezirk ab dem 29.08.2020 ergibt sich keine 
Änderung. Der/Die Wahlberechtigte bleibt im Wählerverzeichnis 
des bisherigen Stimmbezirks eingetragen. Kann er/sie am Wahltag 
nicht im Wahllokal des bisherigen Stimmbezirks wählen, besteht 
die Möglichkeit der Briefwahl. Bereits abgegebene Briefwahlstim-
men bleiben gültig. 

Sonderfälle: 
Haben Sie eine Wohnung, ohne angemeldet zu sein, werden Sie 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis aufgenommen. Haben 
Sie keine Wohnung, halten Sie sich aber im Wahlgebiet sonst 
gewöhnlich auf, werden Sie ebenfalls nur auf Antrag in das 
Wähler verzeichnis eingetragen. Der Antrag auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis ist in diesen Fällen nur bis zum 28.08.2020, 
im hiesigen Wahlamt, möglich.  

4. Onlinebriefwahlanträge ab sofort möglich 
Ab sofort können Briefwahlanträge zur Kommunalwahl am 13. 
September 2020 gestellt werden. Auch ein Online-Antrag ist 
wieder möglich. Briefwahlunterlagen werden in der Regel inner-
halb von wenigen Tagen zugestellt.  
Die Briefwahl eröffnet den Wahlberechtigten, die sich am 13. 
September 2020 während der genannten Wahlen außerhalb der 
Gemeinde Kreuzau aufhalten oder infolge Krankheit ihren Wahl-
raum nicht aufsuchen können, die Möglichkeit, dennoch ihre 
Stimmen abzugeben.  

Wo und wie kann ich Briefwahl beantragen? 
Wer durch Briefwahl wählen möchte, benötigt einen Wahlschein 
und die entsprechenden Briefwahlunterlagen. Diese können beim 
Wahlbüro im Rathaus der Gemeinde Kreuzau, Bahnhofstraße 7, 
52372 Kreuzau, Zimmer 232, beantragt werden. An dieser Stelle 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus rechtlichen Grün-
den eine telefonische Beantragung nicht zulässig ist. Die einfachste 
Möglichkeit der Beantragung besteht darin, den Online-Antrag 
im Internet unter http://www.kreuzau.de auszufüllen. Alternativ 
können Sie aber auch per E-Mail den Briefwahlantrag an 
wahlen@kreuzau.de stellen. 
Wer nicht die Möglichkeit hat, den Briefwahlantrag im Internet 
zu stellen, der kann selbstverständlich auch die Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung benutzen, um den dort aufgedruckten 
Wahlscheinantrag auszufüllen. Ein Briefwahlantrag muss unbe-
dingt den Vor- und Nachnamen des Antragstellers, seine Wohn-
anschrift und sein Geburtsdatum enthalten, sowie persönlich vom 
Wähler unterschrieben sein. Fehlt eine dieser Angaben, so kann 
der Antrag nicht zügig bearbeitet werden. 
Wer keine Benachrichtigung vorliegen hat, kann einen formlosen 
Briefwahlantrag stellen. Die Anträge müssen entweder per Post an 
die Gemeindeverwaltung gesendet werden. Selbstverständlich 
kann der Briefwahlantrag auch in den Rathausbriefkasten 
(Haupteingang zur Bahnhofstraße) eingeworfen werden, sie 
erhalten ihre Briefwahlunterlagen kurzfristig zugestellt. Leider ist 
es in der derzeitigen Coronasituation nur möglich, mit Termin ins 
Rathaus zu kommen. Ich darf sie bitten, dies bei Ihren Planungen 
zu berücksichtigen. 
Briefwahlunterlagen gibt es nur auf Antrag. Der Antrag muss 
den Vor- und Nachnamen des Antragstellers, seine Wohnanschrift 
und sein Geburtsdatum enthalten, sowie persönlich vom Wähler 
unterschrieben sein. Nur Online-Anträge über das Internet brau-
chen nicht unterschrieben werden. 
Einem anderen als dem Wahlberechtigten persönlich dürfen die 
Wahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berech-
tigung dazu durch eine schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird.  
Ein entsprechender Vordruck für eine solche Vollmacht ist eben-
falls auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte aufge-
druckt. Die Vollmacht kann aber auch formlos eingereicht 

Kommunalwahl 2020 
Allgemeine Informationen und Informationen zur Briefwahl 

Am 13. September 2020 finden in Nordrhein-Westfalen die Kom-
munalwahlen statt. Die Kommunalwahlen umfassen: 
• die Kreistagswahlen (Wahl zum Landrat des Kreises Düren sowie 

zum Kreistag des Kreises Düren) und 
• die Gemeindewahlen (Wahl zum Bürgermeister in der Gemeinde 

Kreuzau sowie zum Rat der Gemeinde Kreuzau). 
Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag  
• Deutscher ist oder  
• die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 

Gemeinschaft besitzt (EU-Bürger/innen), 
• das 16. Lebensjahr vollendet hat,  
• mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl (am 28.08.2020) in dem 

Wahlgebiet seine (Haupt-) Wohnung hat und 
• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. 
Vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, wer infolge Richterspruchs in der 
Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt. 
Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. In das hiesige Wählerverzeichnis werden alle 
Wahlberechtigten eingetragen, die am 09.08.2020 (= Stichtag) in 
der Gemeinde Kreuzau mit alleiniger Wohnung oder Hauptwoh-
nung gemeldet sind und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

Informationen zur Briefwahl 

Eintragung in das Wählerverzeichnis 

Was ist bei einem Umzug zu beachten? 

1. Zuzüge 
Wahlberechtigte, die vom 10.08.2020 – 28.08.2020 in die 
Gemeinde Kreuzau zuziehen und sich in dieser Zeit bei der hiesi-
gen Meldebehörde anmelden, werden von Amts wegen in das hie-
sige Wählerverzeichnis eingetragen. Sofern die Fortzugsgemeinde 
in Nordrhein-Westfalen liegt, wird Ihre Streichung im dortigen 
Wählerverzeichnis veranlasst. Wird in der Zeit vom 10.08.2020 
bis zum 28.08.2020 die Nebenwohnung zur Hauptwohnung 
erklärt, wird in gleicher Weise verfahren. In der Fortzugsgemeinde 
bereits abgegebene Briefwahlstimmen werden ungültig. 
Wahlberechtigte, die vom 29.08.2020 – 11.09.2020 aus einer 
anderen kreisangehörigen Kommune des Kreises Düren zuziehen, 
sind zwar für die Gemeindewahlen (Gemeinderat/Bürgermeister) 
nicht wahlberechtigt, jedoch für die Kreiswahlen (Kreistag, Land-
rat) bleiben sie wahlberechtigt und werden nach Anmeldung von 
Amts wegen in das Wählerverzeichnis des zuständigen Stimmbe-
zirks auch nur für die Kreiswahlen (Landrats- und Kreistagswah-
len) eingetragen. Für die Gemeindewahlen (Bürgermeister- und 
Ratswahlen) besteht in diesen Fällen kein Wahlrecht. Bei der Fort-
zugsgemeinde wird die Streichung im dortigen Wählerverzeichnis 
veranlasst. In der Fortzugsgemeinde abgegebene Briefwahlstim-
men werden ungültig. 

2. Wegzüge  
Wahlberechtigte, die in der Zeit vom 10.08.2020 – 28.08.2020 
aus der Gemeinde Kreuzau fortziehen, werden auch im Wähler-
verzeichnis gestrichen. Liegt die Fortzugsgemeinde in Nordrhein-
Westfalen, und gelangen Sie dort bis zum 28.08.2020 zur An -
meldung, werden Sie von Amts wegen in das dortige 
Wählerverzeichnis aufgenommen. Wird vom 10.08.2020 – 
28.08.2020 die Hauptwohnung zur Nebenwohnung erklärt, wird 
wie bei Fortzügen verfahren. Bereits in der Gemeinde Kreuzau 
abgegebene Briefwahlstimmen werden ungültig. 

3. Umzüge 
Wahlberechtigte, die in der Zeit vom 10.08.2020 – 28.08.2020 
innerhalb des Gemeindegebietes von einem Stimmbezirk in einen 
anderen Stimmbezirk umziehen, werden von Amts wegen in das 
Wählerverzeichnis des für die neue Wohnung maßgeblichen 
Stimmbezirk eingetragen und in dem Wählerverzeichnis des bis-

 Amtliche Mitteilungen
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werden. Um Missbräuche zu verhindern, darf eine Person aller-
dings nicht mehr als vier andere Wahlberechtigte vertreten. Das 
Wahlamt ist bemüht, alle eingegangenen Anträge unverzüglich zu 
bearbeiten und die Unterlagen schnellstens nach Antragseingang 
zuzustellen.  
Es ist aber auch möglich, dass Sie sich die Briefwahlunterlagen an 
den Urlaubsort nachsenden lassen. Innerhalb Deutschlands ist so 
eine Abwicklung des Briefwahlgeschäfts innerhalb von einer 
Woche möglich. Briefe ins Ausland und zurück dauern erfah-
rungsgemäß etwas länger. Nichtsdestotrotz sollte jeder, der per 
Briefwahl wählen möchte, rechtzeitig die Unterlagen beantragen 
und nicht bis zum letzten Tag vor der Abreise in den Urlaub damit 
warten. 
Briefwahlanträge können bis zum 11. September 2020, 18:00 
Uhr gestellt werden.  
Danach ist ein Antrag nur noch bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung möglich und dies auch nur bis zum Wahltag um 
15:00 Uhr. 
Wie funktioniert die Briefwahl 
Mit den Briefwahlunterlagen erhält der Wähler die amtlichen 
Stimmzettel, den Wahlschein, einen blauen Stimmzettelum-
schlag, einen hellroten Wahlbriefumschlag und ein Merkblatt. 
Der Wähler kennzeichnet zunächst die Stimmzettel mit einem 
Kreuz für seine Stimme. Personen, die des Lesens unkundig sind 
oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage 
sind, ihr Stimmrecht auszuüben, dürfen sich bei der Briefwahl 
einer Hilfsperson ihres Vertrauens bedienen. 
Die gekennzeichneten Stimmzettel werden nach innen gefaltet 
sodann in den blauen Stimm-zettelumschlag gelegt. Der 
Umschlag ist zuzukleben. Anschließend muss die Versicherung an 
Eides Statt auf dem Wahlschein vom Wähler bzw. der oben 
beschriebenen Hilfsperson unterschrieben werden. Der unter-
schriebene Wahlschein wird dann zusammen mit dem verschlos-
senen blauen Stimmzettelumschlag in den hellroten Wahlbrief-
umschlag eingelegt. Auch der Wahlbriefumschlag ist zuzukleben. 

Anschließend kann der Wahlbriefumschlag direkt im Rathaus 
abgegeben (Briefkasten) oder unfrankiert zur Post gegeben 
werden. Wahlbriefumschläge, die aus dem Ausland abgesendet 
werden, müssen frankiert werden! Diese sind nicht kostenfrei. 
Alle Wahlbriefe müssen am Wahlsonntag bis spätestens um 16:00 
Uhr im Rathaus beim Wahlamt eingegangen sein. Wahlbriefe 
bitte am Wahlsonntag nicht in den Wahllokalen, sondern nur im 
Rathaus abgeben. Verspätet eingegangene Wahlunterlagen 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden.  
Stimmenauszählung 
Die Briefwahlunterlagen werden durch die Briefwahlvorstände im 
Rathaus vorgeprüft und auf die örtlichen Wahllokale verteilt. Hier 
erfolgt die Stimmenauszählung ab 18:00 Uhr. Die Stimmzettel 
der Briefwahl werden mit den Stimmzetteln der Urnenwahl ver-
mischt und alsdann wird das Gesamtergebnis ermittelt. 

Kommunalwahl auch für Menschen  
mit Sehverlust barrierefrei 

Pressemitteilung der kommunalen Wahlämter NRW zur barrie-
refreien Kommunalwahl für Menschen mit Sehverlust 

Am 13. September werden blinde und sehbehinderte Menschen in 
Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal flächendeckend barrierefrei an 
einer Kommunalwahl teilnehmen. So steht es im Gesetz. Aber was 
bedeutet das praktisch? 
Gemeinsam mit den Blinden- und Sehbehindertenvereinen in NRW 
haben die Kommunen Unterstützungsmaßnahmen für Menschen 
mit Sehverlust entwickelt, die es ihnen erlauben, ihre Stimmen bei 
der Kommunalwahl selbstständig, frei und geheim abzugeben. Das 
funktioniert so: 
Damit Menschen mit Sehverlust wissen, wo sie die Kreuze setzen 
müssen, um "ihre" Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen, erhalten 
sie auf Wunsch ein kostenloses Wahlhilfepaket mit einer Wahlschablone. 
Die Stimmzettel werden bei der Wahl in diese Schablone eingelegt. Über 
die nummerierten Öffnungen kann dann leicht an der gewünschten 
Stelle ein Kreuz gemacht werden. Wie das genau funktioniert, erläutert 
eine CD, die ebenfalls in dem Wahlhilfepaket enthalten ist. 
 

Welche Kandidatin/welcher Kandidat sich hinter den einzelnen Öff-
nungen verbirgt verraten akustische Stimmzettel. Dazu hat die 
Gemeinde Kreuzau pro Wahlbezirk 0800er-Nummern eingerichtet, 
unter denen alle Stimmzettel des jeweiligen Wahlbezirks von einer 
freundlichen Computerstimme vorgelesen werden. Es kann sowohl 
zwischen den Stimmzetteln als auch zwischen den Einträgen der 
Kandidatinnen und Kandidaten gesprungen werden. Die Anrufen-
den können sich die Ansage mehrfach anhören. Die Rufnummern 
sind täglich 24 Stunden erreichbar. 
Alle Wahlberechtigten können die Wahlhilfepakete (Schablone und 
CD) bestellen und bei Bedarf die Telefonnummer des akustischen 
Dienstes des eigenen Wahlbezirks erfragen: 
Im Rheinland beim Blinden- und Sehbehindertenverein Nordrhein 
unter Telefon: 02159 / 9655-0 oder Mail info@bsv-nordrhein.de 
In Westfalen und Lippe beim Blinden- und Sehbehindertenverein 
Westfalen unter Telefon: 0231 / 557590-0 oder Mail info@bsvw.de 
Es gibt auch die Möglichkeit, die Wahlbezirks-Rufnummer unter 
Eingabe der Postleitzahl bei der Telefonansage 0231 / 550 330 337 
36 zu finden.  
Alle Informationen finden Sie auch auf der Internetseite  
https://www.bsvw.org/kommunalwahl-barrierefrei.html 

Barrierefrei - Wahlen  
Übersicht der Rufnummern 

Telefonnummer         Wahlgebietsbezeichnung 

0800 0009 671 1261   Wahlbezirksnummer: 01  
                                   Wahlbezirksname: 01 Boich/Thum  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  

0800 0009 671 1262   Wahlbezirksnummer: 02  
                                   Wahlbezirksname: 02 Drove  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1263   Wahlbezirksnummer: 03  
                                   Wahlbezirksname: 03 Drove  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1264   Wahlbezirksnummer: 04  
                                   Wahlbezirksname: 04 Kreuzau  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1265   Wahlbezirksnummer: 05  
                                   Wahlbezirksname: 05 Kreuzau  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1266   Wahlbezirksnummer: 06  
                                   Wahlbezirksname: 06 Kreuzau  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1267   Wahlbezirksnummer: 07  
                                   Wahlbezirksname: 07 Kreuzau  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1268   Wahlbezirksnummer: 08  
                                   Wahlbezirksname: 08 Kreuzau  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  

0800 0009 671 1269   Wahlbezirksnummer: 09  
                                   Wahlbezirksname: 09 Stockheim  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1270   Wahlbezirksnummer: 10  
                                   Wahlbezirksname: 10 Stockheim  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1271   Wahlbezirksnummer: 11  
                                   Wahlbezirksname: 11 Stockheim  
                                   Kreiswahlbezirk: 24  

0800 0009 671 1272   Wahlbezirksnummer: 12  
                                   Wahlbezirksname: 12 Üdingen/Leversbach  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  

0800 0009 671 1273   Wahlbezirksnummer: 13  
                                   Wahlbezirksname: 13 Winden  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  

0800 0009 671 1274   Wahlbezirksnummer: 14  
                                   Wahlbezirksname: 14 Winden/Üdingen  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  
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Spatenstich zur Erweiterung  
der Kita „Thummelkiste“  

Gemeinde Kreuzau erweitert ihr Betreuungsangebot  
für weitere 20 Kinder  

Die gemeindliche Kindertagesstätte „Thummelkiste“ in Thum wird 
baulich erweitert. Die Gemeinde Kreuzau als Bauherr hat offiziell 
den Spatenstich im Beisein von Bürgermeister Ingo Eßer, Dezernent 
Reinhard Theisen, der Kita-Leiterin Judith Zens sowie Architekt 
Udo Küntzler durchgeführt.  
„Ich freue mich sehr, dass wir zusätzliche Betreuungsplätze schaffen 
und so die wachsende Nachfrage nach Plätzen in Kindertagesstätten 
bedienen können. Die Gemeinde unterstreicht damit ihren festen 
Willen, Kinder bestmöglich zu fördern, wohnortnah Betreuungsan-
gebote vorzuhalten und Eltern dabei zu unterstützen, Beruf und 
Familie zu vereinbaren“, betonte Bürgermeister Ingo Eßer.  
In einem eingeschossigen Flachdachanbau zur Thumstraße hin ent-
stehen neue Gruppenräume, Nebenräume, eine Küche, ein Büro der 
Kita-Leitung sowie ein neuer Eingangsbereich. Für die Gesamtmaß-
nahme sind 600.000 Euro vorgesehen, wobei die Gemeinde einen 
investiven Zuschuss von 90 Prozent über den Kreis Düren aus 
Bundes- und Landesmitteln erwarten darf. Einen 10 prozentigen 
Eigenanteil trägt die Gemeinde als Einrichtungsträger. 
Der Einzugsbereich der Tageseinrichtung umfasst die Ortsteile 
Boich, Drove und Thum. Im Zuge der Baumaßnahme werden im 
Bestandsgebäude neue Fenster inklusive Sonnenjalousien eingesetzt 

und die vorhandene Heizung durch eine neue Gas-Hybridheizung 
mit erneuerbarer Wärmeerzeugung ersetzt. Die Baufertigstellung ist 
für den Sommer 2021 vorgesehen. Die erweiterte Einrichtung wird 
dann 20 Kinder (6 Plätze für U3-Kinder und 14 Plätze für Ü3-
Kinder) mehr aufnehmen können. 

0800 0009 671 1275   Wahlbezirksnummer: 15  
                                   Wahlbezirksname: 15 
                                   Winden/Bergheim/Langenbroich  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  

0800 0009 671 1276   Wahlbezirksnummer: 16  
                                   Wahlbezirksname: 16 Obermaubach/Bogheim 
                                        Kreiswahlbezirk: 23  

0800 0009 671 1277   Wahlbezirksnummer: 17  
                                   Wahlbezirksname: 17  
                                   Obermaubach/Untermaubach/Schlagstein  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  

0800 0009 671 1278   Wahlbezirksnummer: 18  
                                   Wahlbezirksname: 18 Untermaubach/Bilstein  
                                   Kreiswahlbezirk: 23  

Redaktionelle Korrektur  
zum Amtsblatt Nr. 7 vom 24.07.2020, Seite 9 

Im letzten Bericht „INFORMATIONEN der Gemeinde Kreuzau“ 
zu Beschlüssen des Gemeinderates hat sich leider der Fehlerteufel 
eingeschlichen. Richtig muss es heißen, dass die ab dem 01.01.2020 
geltenden Hundesteuersätze pro Jahr für den ersten Hund 120 Euro, 
für zwei oder mehr Hunde 180 Euro je Hund und für sogenannte 
gefährliche Hunde 960 Euro betragen. 
Die aktuelle Hundesteuersatzung ist auf der Webseite zu finden 
unter: https://www.kreuzau.de/rathaus/satzungen/2020-06-26-
Hundesteuer.pdf. Das Redaktionsteam bedauert den Fehler zutiefst 
und bittet um Entschuldigung. 

Kreuzau investiert 550.000 Euro  
in den Grundschulstandort Winden 
Erweiterungsbau pünktlich zum neuen Schuljahr fertiggestellt 

Pünktlich zum Schulstart konnte jetzt nach einjähriger Bauphase der 
fertiggestellte Schulerweiterungsbau der KGS Winden von Bürger-
meister Ingo Eßer und Schulleiterin Eva Marie van den Boom seiner 
Zweckbestimmung übergeben werden.  

„Wir investieren in die Schulbildung unserer Kinder und ermögli-
chen ihnen ein gutes Lernumfeld dank moderner, gut ausgestatteter 
Schulgebäude“, so Bürgermeister Ingo Eßer. Und weiter: „Bestmög-
liche Bildung ist das Fundament für unsere Zukunft. Ich wünsche 
allen, die hier arbeiten werden, dass sie sich in den neuen Räumlich-
keiten wohl fühlen und viele Erfolge erzielen.“ 
Der Bau beherbergt zwei Klassenräume, eine Bücherei, einen Sanitäts-
raum sowie eine Toilettenanlage. Die neuen Räume werden dabei 
keine neuen Schüler aufnehmen, sondern den seit langem beengten 
Schulbetrieb im bestehenden Gebäude erleichtern. Dort wurde bisher 
ein eigentlich als Computerraum konzipierter Raum als Klassen -
zimmer genutzt und auch die Schulleiter- und Verwaltungsräume 
waren äußerst klein bemessen. Mit den Baumaßnahmen wurden im 
Altbau gleichzeitig Renovierungs- und Brandschutzarbeiten durchge-
führt. Dadurch konnten Räume für Schulleitung, Sekretariat und das 
Lehrer zimmer erneuert sowie eine neue Außentreppe installiert 
werden. 
Zur Finanzierung hat die Gemeinde einen investiven Zuschuss von 
360.000 Euro nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
NRW erhalten und im Übrigen Mittel aus der Schul- und Bildungs-
pauschale verwendet. 
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Wichter Hinweis 
Anmeldefrist Kindertageseinrichtungen 

Die Eltern der Kinder, die zum kommenden Kindergartenjahr 
(01.08.2021 – 31.07.2022) eine Kindertageseinrichtung (Kinder-
garten) im Bereich der Gemeinde Kreuzau besuchen sollen, werden 
gebeten, ihr Kind bis zum 31.10.2020 anzumelden. 
Die Anmeldung muss zwingend über den Kita-Navigator des Kreises 
Düren erfolgen. Der Kita-Navigator ist das zentrale Vormerksystem 
an dem sich alle öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen im 
Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Düren beteiligen. Hier 
werden alle Kinder erfasst, die einen Kita-Platz suchen und die Vor-
merkungen an die jeweiligen Kitas weitergeleitet. Wenn Sie Ihr Kind 
bereits im Kita-Navigator eingetragen haben und sich Änderungen 
gegenüber dem Zeitpunkt der Registrierung ergeben haben, sollten 
Sie bitte Ihre Daten aktualisieren. 
Um den Eltern mehr Planungssicherheit zu geben, erfolgen die  
Platzvergaben für das neue Kindergartenjahr 2021/22 bereits ab 
November 2020.  
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Graß unter der Telefon-
nummer 02422/507-111 gerne zur Verfügung. 

Ehrenamt stärkt Ehrenamt 
Katholisches Forum für Erwachsenen- und Familienbildung 

Düren-Eifel näht Schutzmasken für die Jugendfeuerwehr Kreuzau 
Eigentlich hatten viele fleißige Menschen, nachdem sie wochenlang 
und ehrenamtlich Schutzmasken für Mitbürger, Klinikpersonal oder 
die Hospizbewegung genäht hatten, die Nähmaschinen vor den 
Sommerferien bereits eingepackt, als ein Anruf das Katholische 
Forum in Düren erreichte. 
„Wir packen die Nähmaschinen wieder aus“, so die spontane Ant-
wort auf die Anfrage der Feuerwehr Kreuzau, ob es möglich sei, 60 
Jugendliche mit Mund-Nasen-Schutz auszustatten, damit die 
Jugendfeuerwehr Kreuzau nach den Sommerferien - unter den vor-
geschriebenen Hygienemaßnahmen - wieder zu Ihren Übungsdien-
sten antreten kann. 
Helga Conzen, als Leiterin des Forums, ist sofort überzeugt, dass sie 
„ihre“ Damen und Herren noch einmal motivieren kann, ein so 
wichtiges Ehrenamt wie die Jugendfeuerwehr zu unterstützen. 
„Vorausschauend denken“, ist hier das Motto, so Bürgermeister Ingo 
Eßer, denn der nachrückende Personalbestand in den Löschgruppen 
der Feuerwehr Kreuzau wird größtenteils durch heranwachsende 
Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren gewährleistet. 

Unterbrandmeisterin Sandra Holzportz und Gemeindebrandinspektor 
Guido Klüser konnten nun die Masken entgegennehmen. Ebenso wie 
Bürgermeister Ingo Eßer bedankten sie sich herzlich für die Arbeit und 
den persönlichen Einsatz bei Helga Conzen.  
Helfen ist Ehrensache – die Jugend von heute sind die Retter von 
morgen! 

Illegales Mountainbiken im FFH-  
und Naturschutzgebiet Mausauel 

Mit einem geländegängigen Rad über idyllische Wege durch Wald 
und über Hügel rauschen - dafür begeistern sich immer mehr Men-
schen. Abseits ausgewiesener Forst- und Wanderwege gleicht der 
Wald allerdings immer öfter einem Hindernisparcours. Zwischen 
den Bäumen und auf schmalen Pfaden entstehen teils bis zu zwei 
Meter hohe Sprungschanzen, einige davon befestigt mit Brettern und 
Baumstämmen. An den Hängen baut die Mountainbike-Szene seit 
einiger Zeit herausfordernde Abfahrten.  

Ideenwerkstatt zur Gestaltung  
des Spielplatzes  

„Am Stadion“ durchgeführt  
„Die Spielplätze im Gemeindegebiet sollen in den nächsten Jahren 
Zug um Zug an Attraktivität und Aufenthaltsqualität gewinnen,“ 
zitiert Bürgermeister Ingo Eßer eine der Kernbotschaften des im ver-
gangenen Jahr von Gemeinderat und Verwaltung erarbeiteten Spiel-
platzentwicklungskonzeptes.  
Als erstes Projekt rückte nunmehr der Spielplatz „Am Stadion“ in 
den Fokus der Betrachtung. Im Rahmen einer Ideenwerkstatt am 11. 
August 2020 war die interessierte Öffentlichkeit zur Mitwirkung 
über die künftige Gestaltung des im Südosten der Ortslage von  
Kreuzau befindlichen Spielplatzes eingeladen. 
Beigeordneter Reinhard Theisen begrüßte die Teilnehmer und 
betonte, dass der Gemeinderat mit dem Spielplatzentwicklungskonzept 
Kategorien und Kriterien festgelegt hat, die als Handlungsleitfaden für 
die künftige Gestaltung und Entwicklung der Spielplätze dienen 
sollen. Zudem hat der Gemeinderat das Budget für die Spielplätze in 
diesem Jahr auf 60.000,00 Euro verdoppelt.  
Eine erste Ausbauplanung für die Gestaltung des Spielplatzes „Am 
Stadion“ wurde vorgestellt. Anschließend hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, sich mit den vorgestellten Plänen näher zu beschäfti-
gen, favorisierte Spielgeräte auszuwählen und Anregungen und 
Bedenken vorzutragen.  
Ihre Meinung ist gefragt! Wenn Sie noch Anregungen zum Spielplatzes 
„Am Stadion“ haben, so melden Sie sich gerne bei Frau Heidgen: 
yasmin.heidgen@kreuzau.de. 
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Diese Zustände sind wegen der Schäden für Wald und Natur nicht 
länger tragbar. Zudem besteht die Gefahr schwerer Unfälle, zu denen 
der Rettungsdienst in unwegsames Gelände ausrücken muss. In 
vielen Waldbereichen gibt es bereits Klagen über illegal errichtete 
Mountainbike-Strecken. Teilweise, so teilte die Polizei mit, droht die 
Situation zu eskalieren, wenn Mountainbiker über ein mit Nägeln 
gespicktes Brett stürzten.  
Vermehrt sind auch der Gemeinde Kreuzau Sichtungen von Moun-
tainbiker/-innen abseits der Wege im Gemeindewald gemeldet 
worden. Daher weist die Gemeinde Kreuzau auf die geltenden Ver-
bote gemäß den rechtskräftigen Schutzgebietsverordnungen bzw. der 
Festsetzungen der Landschaftspläne hin: Innerhalb der Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete ist das Radfahren auf Flächen außer-
halb von ausgewiesenen/gekennzeichneten bzw. befestigten 
Wegen verboten. 
Darüber hinaus besteht auch im Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) eine allgemein gültige Regelung hierzu: Gemäß § 59 
Absatz 3 LNatSchG ist in Naturschutzgebieten, Landschaftsschutz-
gebieten, Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten, geschützten 
Biotopen oder innerhalb von geschützten Landschaftsbestandteilen das 
Radfahren und Reiten außerhalb von Straßen und Wegen verboten. 
Nach den o. g. Regelungen dürfen daher auch (Trampel)pfade in 
den genannten Gebieten nicht befahren werden. 
Außerdem weist die Gemeinde Kreuzau darauf hin, dass durch das 
Fahren abseits der Wege auch artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände erfüllt sein können, da es insbesondere zu Störungen oder 
Tötungen wildlebender Tiere oder Zerstörungen wildlebender Pflan-
zenarten kommen kann. 
Zuwiderhandlungen können seitens der zuständigen Ordnungsbe-
hörden als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit einem Bußgeld 
geahndet werden. 
Die Abgrenzungen der Schutzgebiete können Sie im Informations -
system des Kreises Düren in der Rubrik "Umwelt und Planung" 
unter folgender Internetadresse einsehen: 
http://gis.kreis-dueren.de/inkasportal/ 
Die Gemeinde Kreuzau bittet alle Radfahrer, diese Regelungen bei 
ihren Touren zu beachten. 

Teilsperrungen in  
der Flemingstraße 

In der Flemingstraße in Kreuzau wird ab sofort die Gasleitung durch 
die Fa. Westnetz erneuert. Dazu kommt es immer wieder zu Sperrun-
gen einzelner Bauabschnitte. Die Straße ist grundsätzlich für den 
Durchgangsverkehr gesperrt. Die Anwohner sind weiterhin zufahrts-
berechtigt, müssen sich aber auf Einschränkungen einstellen. Die 
Maßnahmen der Fa. Westnetz sollen im Oktober abgeschlossen sein.  
Vorbehaltlich der Zustimmung zur Straßenausbauplanung und den 
noch notwendigen Auftragsvergaben, beginnt ab Oktober dann die 
geplante Straßenbaumaßnahme in der Flemingstraße. Dabei werden 
Fahrbahn, Gehwege und Wasserleitung erneuert, sowie punktuelle 
Sanierungen am Kanal durchgeführt. Die gesamte Baumaßnahme 
wird voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein. 
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Bundesweiter Warntag am  
10. September 2020 

Am 10. September 2020 findet erstmals ein bundesweiter Warntag 
statt. Wie schon in den Vorjahren in Nordrhein-Westfalen werden 
dabei diesmal in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt.  
Um 11:00 Uhr werden zeitgleich in den verschiedenen Kommunen 
die örtlichen Warnkonzepte getestet. Dazu zählen beispielsweise Sirenen. 
Mit der Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-
App des Bundes) wird bundesweit eine Probewarnmeldung versendet. 
Außerdem gibt es Lautsprecherdurchsagen aus Warnfahrzeugen. 
Der Warntag soll die Bevölkerung wiederum daran erinnern, wie 
wichtig es ist, sich mit Warnung auszukennen. Bereits im Vorfeld des 

Hinweis auf den Ausfall von  
Veranstaltungen aufgrund  

der Bestimmungen  
des Coronaschutzgesetzes 

Die Kreuzauer Interessengemeinschaft e.V. -KIG- teilt mit, dass 
das für den 06.09.2020 geplante traditionelle Ortsfest Kreuzau 
inkl. Trödel markt aus Coronabedingten Gründen leider ausfällt. 
Die Arbeitsgemeinschaft Obermaubach e.V. teilt mit, dass aus 
Corona bedingten Gründen das für das zweite Wochenende im 
September vorgesehene traditionelle Weinfest in Obermaubach 
am 12./13. September 2020 leider ausfallen muss.  

Fundgegenstände Gemeinde Kreuzau 01.06.2020 bis 11.08.2020

Rechte an den vorbezeichneten Fundsachen sind geltend zu machen bei der Gemeinde Kreuzau, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Zimmer 101, 
Tel.-Nr.: 02422/507-101, E-Mail: C.Kubat@Kreuzau.de

Warntages informieren das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, das NRW-Innenministerium und die Kommu-
nen in NRW umfassend über den Aktionstag sowie die Probealarme 
und ihre Bedeutung.  

Weitere Tipps und Informationen auf den Webseiten: 
http://www.bundesweiter-warntag.de 
https://warnung-der-bevoelkerung.de 
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Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am 25.09.2020. 

Bitte alle Mitteilungen für das nächste Amtsblatt bis  
spätestens Mittwoch, den 16.09.2020,  

10.00 Uhr, per Mail einreichen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Text- und Bild -
dokumente ausschließlich in digitaler Form über die 
Mailadresse: Amtsblatt@Kreuzau.de entgegennehmen 
können. Texte sollten im Word-Format übermittelt 
werden. 

Die Übersendung von Papierdokumenten wird vom 
Verlag nur noch im besonderen Ausnahmefall akzeptiert.

 Pfarrgemeinden

Endlich heißt es in Winden wieder:  
„Wasser Marsch!“ 

Seit ein paar Wochen können sich die Kinder der profinos Kita 
„St. Urban“ über eine neue Wasser- Matsch- Anlage auf ihrem 

Außengelände freuen. 
Dank einer großzügigen Spende des Kreuzauer Lions Clubs, gelang 
es dem Förderverein der Kita, den lang ersehnten Wunsch einer 
neuen Matschanlage für die Kinder zu erfüllen. 

Gemeinsam mit den Kindern wurde überlegt und geplant, wie die 
neue Anlage aussehen könnte. 
Ziel war es hier, allen Altersgruppen die Möglichkeit zu geben, das 
Element Wasser aktiv und vielseitig erleben zu können. 
Mit dem Wiedereinstieg nach der Corona-Zwangspause hieß es 
dann: „Wasser Marsch!“ 
Da aufgrund der aktuellen Situation keine offizielle Einweihungs-
feier stattfinden konnte, möchten sich die Kinder und das Team der 
Kita auf diesem Weg herzlich für die Unterstützung des Lion Clubs, 
sowie beim Förderverein der Kita bedanken. 

OJE St. Urban  
– Sommerferienprogramm 2020 –  

sechs Wochen Angebote, Aktionen und offenen Treff  
für Kinder und Jugendliche unter besonderen Bedingungen 

Auch und gerade im „Corona-Sommer“ 2020 war die offenen 
Kinder- und Jugendeinrichtung St. Urban-Kreuzau / Winden  
während der gesamten Sommerferien für die Kinder und Jugend -
lichen geöffnet. 

Da die geplante und vorbereitete zweiwöchige Ferienfahrt nach Ame-
land abgesagt werden musste hat sich das Team entschieden, die Ein-
richtung während der kompletten Ferien offen zu halten und örtliche 
Aktionen anzubieten 

Gemäß den jeweils aktu-
ellen Vorgaben des Mini-
steriums wurde von der 
hauptamtlichen Fachkraft 
Monika Heider gemein-
sam mit den ehrenamtli-
chen Mitarbeitern*innen 
ein Angebot für möglichst 
viele Kinder und Jugend-
liche zusammengestellt. 
Um unter Berücksich -
tigung der maximalen 
Gruppengröße von 12 
Personen incl. Betreu-
ern*innen möglichst 
vielen Kindern und 
Jugendlichen eine Teil-
nahme zu ermöglichen, 
konnten die Teil -

nehmer*innen sich während der ersten vier Wochen für jeweils eine 
Woche anmelden. Demnach hatten 40 Kinder und Teenies die Gele-
genheit, an den Angeboten teilzunehmen. 
Die Abendstunden wurden im Anschluss an das „Kinderprogramm“ 
von Jugendlichen für ihren offenen Treff genutzt – chillen, spielen, 
kochen, Musik hören, Freunde treffen, Nichtstun und reden, reden, 
reden….. 
Die letzten beiden Wochen wurden auf Wunsch der Jugendlichen 
abwechselnd mit Aktionstagen und offenen Treffs gestaltet, wobei sie 
über Zeiten und Inhalte selbst entschieden haben. 
Kreativaktionen – „wie kommt die Kugel in die Kugel?“ - , der Bau 
neuer Palettenmöbel zur Neugestaltung eines weiteren Jugendrau-
mes, pimp-your-clothes mittels Batik, Kunst mit Monotypie und 
Marmorieren, Ausflüge zum Seepark Zülpich und zur „Annakirmes“, 
Escaperoom-Spiele und Natursuchspiele, eine Stadtrallye in Düren 
mit abschließenden gemeinsamen Besuch der Eisdiele, ein Tag für die 
Füße, gemeinsam essen, quatschen und spielen sorgten für Kurzweil 
und Beschäftigung. 
Diese „großen“ Aktionen bei kleinen Gruppen wären nicht möglich 
gewesen ohne die großzügige Spende der Schatztruhe Düren, für die 
sich alle nochmals herzlich bedanken möchten! 
Ein ebenfalls großes Dankeschön gebührt den ehrenamtlichen Mit-
arbeitern*innen, die bereit waren, auch unter diesen besonderen 
Bedingungen mit und für die Kinder und Jugendliche zu arbeiten.  
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Fazit der Sommerferien bei Teilnehmern*innen und Be -
gleitern*innen war unisono: in kleinen Gruppen ist es anders, es ist 
mehr Zeit und Gelegenheit für den Einzelnen/ die Einzelne, mehr 
Zeit zum Reden, mehr Zeit zum Sich-besser-Kennenlernen und 
etwas gemeinsam zu tun.  
Und es hat sich als äußerst wichtig heraus gestellt, auch oder gerade in 
dieser Zeit der Pandemie analoge Angebote vorzuhalten – natürlich nur 
im Rahmen der aktuell gegebenen Möglichkeiten und Vorgaben. Das 
zeigen auch die Nachfragen der Besucher*innen und Eltern nach dem 
weiteren Programm und den Angeboten der nächsten Ferien im Herbst. 

Ein historischer Rückblick auf  
die Pfarrei St. Heribert,  

Kreuzau, im Jahre 2020 
1400 – vor 620 Jahren: In einem Kaufvertrag finden wir den Orts-
namen gleich in drei verschiedenen Ausformungen: Oyver Auwe – 
Oyerauwe und Ayverouwe.  
1520 – vor 500 Jahren: In Prozessakten des Offizialgerichts 
erscheint die Schreibweise des Ortsnamens: Cruitzenau – Kruitze-
nauwe und Kryssauwe. 
1635 – vor 385 Jahren: Aegidius Gelenius, Historiograph des Kölner 
Erzstifts, macht „Aufzeichnungen über Kreuzau“. Er beruft sie dabei 
auf den Minoriten Polius aus Düren. Pfarrer ist Arnold Bonen. 
1700 – vor 320 Jahren: Am 23. April verstirbt Pfarrer Martin Hei-
ster nach 21 Jahren priesterlichen Wirkens. Johann Heinrich Blatz-
heim, Baccalaureus der Theologie, wird sein Nachfolger.  
1735 – vor 285 Jahren: Bei einem Einbruch in die Pfarrkirche 
werden eine kupferne Monstranz und die silberne Krone von einem 
Muttergottesbild gestohlen. 
1775 – vor 245 Jahren: Nach einem 28-jährigen Einsiedlerleben 
verstirbt der Eremit Laurenz Halver. An ihn und seine Klause, die 
sich neben dem Kirchhof befand, erinnerte noch im 19. Jahrhundert 
das sog. Klusegärtchen. 
1925 – vor 95 Jahren: Nach dem Tode von Pfarrer Robert Will wird 
Heinrich Stiegeler neuer Pfarrer in Kreuzau und Dechant des Deka-
nates Nideggen. 

1930 – vor 90 Jahren: werden Caritasgutscheine im Wert von 2 und 
5 Pfennigen eingeführt und ausgegeben, die in den Kreuzauer 
Geschäften eingelöst werden können. 
1935 – vor 85 Jahren: Dechant Stiegeler erteilt dem Sparkassen-
neubau auf der Hauptstraße den kirchlichen Segen. Dieser Vorgang 
zeigt, dass zu diesem Zeitpunkt der bereits begonnene Kampf gegen 
die katholische Kirche in unserer Gemeinde noch wenig spürbar ist. 
1945 – 75 Jahren: Als Dechant Stiegeler am 18. April aus der Evaku-
ierung nach Kreuzau zurückkehrt, findet er die Kirche in stark zerstör-
tem Zustand vor: der Hochaltar durch herab gefallene Gewölbeteile 
zerstört, der Turmhelm durch einen Luftangriff eingestürzt, die Sei-
tenschiffe stark beschädigt, der Tresor in der Sakristei gesprengt, eine 
goldene Monstranz, drei Ciborien und zwei Messkelche geraubt. Das 
Pfarrhaus ist unbewohnbar. Seine Gedanken zu all dem vertraut 
Dechant Stiegeler der Pfarrchronik an: „Wenn ihr den Gräuel der 
Verwüstung an heiliger Stätte seht, dann flieht in die Berge“. 
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„Gemeinsam sind wir stark  
mit Jesus in unserer Mitte“  
– Erstkommunion 2020 

Bei den Angaben zu drei Kommunionkindern aus Stockheim hatte 
sich in der letzten Ausgabe des Amtsblatts der Fehlerteufel eingeschli-
chen. Hier noch einmal die korrigierten Angaben: 
Erven, Leonie Hahnsweide 18 
Meisenberg, Linda Kreuzauer Str. 29a 
Polaczek, Paul Engelsweidchen 8 

ERSTKOMMUNION 2021 
Anmeldung zur Vorbereitung auf das Fest der Erstkommunion  

in Drove, Kreuzau, Ober- und Untermaubach, Stockheim,  
Winden und den umliegenden Orten 

Einladung zu den Elternabenden 
Im Herbst beginnen wir mit der neuen Vorbereitung auf das Fest der 
Erstkommunion im nächsten Jahr. Die Erstkommunion ist die feier-
liche Aufnahme der Kinder in die Mahlgemeinschaft mit Jesus – im 
hl. Brot erfahren sie auf besondere Weise, dass Jesus, dass Gott 
ih¬nen ganz nahe sein möchte. Eingeladen sind alle Kinder, die jetzt 
das 3.Schuljahr besuchen. Die Kinder werden in kleinen Gruppen 
von Eltern, die Freude haben, als Katechet oder Katechetin dabei zu 
sein, auf das Fest vorbereitet. Die Erwachsenen wiederum werden 
von mir bei ihrer Arbeit begleitet und unterstützt.  
Im Moment gehen wir davon aus, dass die traditionellen Erstkom-
muniontermine im nächsten Jahr stattfinden können:  
Weißer Sonntag 11.4.2021                          9.00 Uhr Maubach,  
                                                                  11.00 Uhr Kreuzau 
2. Sonntag nach Ostern, 18.4.2021             9.00 Uhr Winden,  
                                                                  11.00 Uhr Drove 
3. Sonntag nach Ostern, 25.4.2021           10.30 Uhr Stockheim 
Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass das Stand heute 
(11.8.2020) ist und sich corona-bedingt natürlich jederzeit wieder 
etwas ändern kann! 
Coronabedingt wird die Anmeldung der Kinder auch nicht wie sonst 
in den jeweiligen Pfarrheimen stattfinden, sondern in Verbindung 
mit dem 1. Elternabend in den Pfarrkirchen. 
Zu folgenden Terminen lade ich Sie ein: 
Montag, 24. August 20.00 Uhr Pfarrkirche Winden 

für die Familien aus Winden, Ober- u. Untermaubach u. 
den umliegenden Dörfern 

Dienstag, 25. August 20.00 Uhr Pfarrkirche Stockheim 
für die Familien aus Stockheim u. Drove u. den um -
liegenden Dörfern 

Donnerstag, 27. August 20.00 Uhr Pfarrkirche Kreuzau 
für die Familien aus Kreuzau 

Auch an bzw. in den Kirchen müssen die Hygiene- und Abstandsre-
geln beachtet werden, so bitte ich Sie, beim Betreten der Kirche bis 
zu den gekennzeichneten Sitzplätzen einen Mund/Nasenschutz zu 
tragen, ebenfalls dann, wenn Sie diesen Platz wieder verlassen. Brin-
gen Sie bitte auch Ihren eigenen Stift zum Ausfüllen des Anmelde-
bogens und mglw. eine Schreibunterlage mit. An diesem Abend 
möchte ich auch schon mit Ihnen festlegen, wer von Ihnen als Kate-
chet oder Katechetin die Kinder begleitet. In den letzten Jahren hat 
es sich bewährt, zu mindestens zu Zweit eine Gruppe zu leiten, daher 
möchte ich Sie bitten, sich schon einmal im Vorfeld Gedanken zu 
machen, wer bereit ist, als KatechetIn dabei zu sein und welche(n) 
Partner/In Sie sich vorstellen können. 
Bringen Sie bitte zu den Abenden Ihr Stammbuch mit! 
Der Kostenbeitrag für jedes Kind beträgt pauschal 40,- Euro 
(umfasst das gesamte Material, Mappe, Kerze etc.), bei zwei Kindern 
60,- Euro. Es wäre schön, wenn Sie diesen Beitrag auf das Konto der 
Kirchengemeinde Drove (KG St. Martin, DE73 3826 0082 6061 
0420 14) bis Ende September überweisen würden. Bargeld möchte 
ich nicht annehmen.  
Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen! 
Monika Schall, Gemeindereferentin  
Kirchweg 2, 52372 Kreuzau,  
Tel.: 02422-5045720; monika.schall@bistum-aachen.de  
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Wiederaufnahme des Sport- 
betriebs beim Turnclub Kreuzau 

Viele warten sehnsüchtig darauf, nach der Corona-Pause wieder 
ihrem Lieblingssport nachgehen zu können. Der Turnclub Kreuzau 
bereitet intensiv die Wiederaufnahme des normalen Sportbetriebs 
vor. Bis dahin galt es manche Hürde zu überwinden. So muss das 
Hygienekonzept des Vereins auf die Regelungen der Gemeinde für 
ihre Sportstätten abgestimmt sein. Das ist in einem Mehrspartenver-
ein mit vielfältigem Angebot und unterschiedlichsten Vorgaben 
durch die Sportverbände von Gymnastik und Turnen über Volleyball 
und Badminton bis hin zu Schwimmen und Judo/Ju-Jutsu nicht ein-
fach. Manche Angebote wie zum Beispiel die Wassergymnastik sind 
noch untersagt. Und schließlich müssen alle Verantwortlichen mit 
dem Hygienekonzept vertraut sein. 

Welche Sportarten ab wann möglich sind, wird regelmäßig auf der 
Vereinshomepage www.turnclubkreuzau.de sowie durch Aushänge im 
Vereinsschaukasten und in der Sporthalle Kreuzau bekannt gegeben. 

Bild: © Sigrid Bergsch

 Vereinsmitteilungen

Veranstaltungen des Vereins  
HObAS e. V. 

Am ersten Augustwochenende ging das Konflikt- und Selbstsicher-
heitstraining für die Jungen des Schulzentrums Kreuzau weiter. Das 
Kurswochenende war im März wegen der Coronabestimmungen 
abgebrochen worden und wurde bei gutem Wetter draußen mit viel 
Desinfektionsmitteln und Disziplin beendet. Das Training war 
kostenlos aufgrund einer Spende aus Zahngoldeinnahmen der Regio-
nalen Initiative Dürener Zahnärzte. 

Weitere Termine für Frauen und Kinder im Kreis Düren im  
September/Oktober/November: 
8 x montagmittags Taktische Selbstverteidigung 60 + auch für Frauen 
am Rollator 
6 x montagabends für Frauen 18 - 55 Jahre 
2 x Wochenende für Mütter und Kinder (5 - 7 Jahre) 
3 x am Wochenende für Mädchen 10 - 12 Jahre 

Alle Termine werden über den Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen 
des Kreises Düren vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes NRW finanziert und sind deshalb 
kostenlos. 

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Sigrid Bergsch unter 
hobas@gmx.de oder 0157 89300 665. 

Rückblick auf die Jahreshauptver- 
sammlung 2020 der  

Kirmesgesellschaft Kreuzau e.V. 
Eine Versammlung in Zeiten von Corona! 

Am 10.07.2020 fand in der Vereinsgaststätte „Alten Post“ um 20.00 
Uhr die Jahreshauptversammlung statt. Nach Eröffnung durch den 
1. Vorsitzenden und einer Gedenkminute zu Ehren der verstorbenen 
Mitglieder, startete die Versammlung. 
Es folgten der Geschäftsbericht, der Kassenbericht und die einstim-
mige Entlastung des Vorstandes. 

Nun kam es zu satzungsgemäßen Neuwahlen und der teilweisen 
Neubesetzungen von Vorstandsposten:  
Der 1. Vorsitzende Günter Kirschbaum stand nach langjähriger Vor-
standsarbeit nicht mehr für eine erneute Kandidatur zur Verfügung. 
Hier wurde Jürgen Maubach vorgeschlagen und gewählt.  
Als 2. Geschäftsführer wurde Jens Fischer in seinem Amt bestätigt.  
Der bis dahin 1. Kassierer Jürgen Maubach legte das Amt nieder. Es 
wurde Nicole Hallstein vorgeschlagen und zur 1. Kassiererin gewählt.  
In das Amt des 2. Kassierers wurde Hans Bernd Uerlings gewählt.  

Noch in der gleichen Versammlung wurde Günter Kirschbaum 
durch den Vorstand und mit großer Zustimmung der Versammlung 
als Anerkennung und Würdigung seiner Tätigkeiten für den Verein 
zum Ehrenvorsitzenden vorgeschlagen und ernannt. 



Amtsblatt für die Gemeinde 

KREUZAU24

20 Jahre Üdinger Kirmes  
03.09.2021 bis 05.09.2021 

Liebe Üdinger Dorfgemeinschaft,  

liebe Kirmesfreunde, 

schweren Herzens müssen wir die diesjährige Üdinger Kirmes auf-
grund des Veranstaltungsverbotes absagen! Es wäre unsere Jubiläums-
kirmes gewesen, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen gefeiert hätten! 

Wir werden unser Jubiläum im nächsten Jahr nachfeiern und freuen 
uns Sie am ersten Wochenende im September 2021 wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen!  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Werbepartnern, unserer 
Zeltwirtin, unseren Schaustellern und unseren Musikgruppen für Ihr 
Verständnis bedanken. Wir hoffen, dass alle die aktuelle Krise gut 
überstehen, damit wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam feiern 
können.  

Bleiben Sie gesund!  
Die Üdinger Kirmes 
www.uedinger-kirmes.de 

Und noch etwas in eigener Sache: Aufgrund der Corona-Pandemie 
ist ein Sommerfest bzw. Familienfest dieses Jahr nicht durchführbar. 
Auch die Gestaltung der traditionellen Kirmes am 2. September 
Wochenende wird sich erst kurzfristig planen lassen um alle Hygiene -
vorschriften und Auflagen des Landes NRW erfüllen beziehungs-
weise einhalten zu können. 

Mit Freuden würden wir einer Kirmes im familiären Miteinander, 
ausgelassener Stimmung und gemütlichen Stunden entgegenfiebern. 
In diesem Sinne und in Zeiten von Corona bemüht sich die Kirmesge-
sellschaft Kreuzau e.V. unser Brauchtum weiter aufrecht zu erhalten.  

Vorab bitten wir jedoch um Verständnis, dass wir derzeit hierzu noch 
nicht konkret werden können. 

Bleibt Gesund – wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Absage der Kirmes  
in Drove 2020 

Erstmalig seit 1946 findet keine Kirmes statt. 

2020 wird keine Kirmes in Drove gefeiert. Aufgrund der Corona-
Krise hat der Vorstand des JVC Columbia 03 Drove einvernehmlich 
beschlossen, die für den 18. bis 22. September geplante Kirmes in 
Drove abzusagen. 
Die jährliche Kirmes ist ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben 
in unserem Dorf. Jedoch steht für uns die Gesundheit aller an ober-
ster Stelle. Im Normalfall haben wir viel Freude und Spaß am gesel-
ligen Treiben bei guter Unterhaltung und vielen tollen Stunden auf 

unserer Kirmes. Wir, die Verantwortlichen, müssen aber auch immer 
an die Sicherheit aller Beteiligten denken. Und die ist in diesem Jahr 
leider durch das Corona-Virus nicht gewährleistet. Wir sind uns 
unserer Verantwortung bewusst und wollen mit der Absage einen 
Beitrag zum solidarischen Miteinander sowie zur generellen Eindäm-
mung der Pandemie leisten. 
Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr kommt für 
den Verein nicht infrage, weil der traditionelle Termin für die Drover 
Kirmes bereits am Ende der „Kirmessaison“ liegt und eine Organisa-
tion zu einem anderen Termin mit Zelt, Festwirt, Musikkapellen, 
Schaustellern und vielem mehr nur mit den gleichen Risiken und 
Unwägbarkeiten verbunden wäre, wie zum ursprünglichen Termin. 
Auch eine abgespeckte Version der Kirmes kommt für den JVC nicht 
in Frage. „Wir möchten eine angemessene Kirmes mit allem Drum 
und Dran feiern.“  
Angesichts dieser außergewöhnlichen Lage bleibt der Hahnenkönig 
Dennis Nolden ein weiteres Jahr im Amt. 
Trotz allem möchten wir an einigen Traditionen zur Kirmes festhalten:  
• Am Kirmessonntag, 20.9.20 wird um 10:30 Uhr eine hl. Messe 

stattfinden, bei der auch den gefallenen der Weltkriege gedacht 
wird. 

• Am Montag, 21.9. findet um 9:30 Uhr ein Wortgottesdienst mit 
Gräbersegnung statt. 

Der Vorstand des JVC Columbia 03 Drove wünscht allen Gesund-
heit und hofft, dass wir bald wieder zur Normalität übergehen 
können. 

Jahreshauptversammlung 2020 
der Kirmesgesellschaft  

Winden 1996 e. V. 
Am 07. August 2020 hielt die Kirmesgesellschaft Winden 1996 
e. V. ihre diesjährige Jahreshauptversammlung in der Gaststätte 

”Zur Kelte” in Winden ab. 
Für den Vorstand gab Brigitte Floßdorf (1. Vorsitzende) einen Rück-
blick auf das Jahr 2019. Im vergangenen Jahr besuchte die Kirmesge-
sellschaft Winden einige Veranstaltungen, wie z. B, das Schützenfest in 
Bergheim-Langenbroich die Kaninchenausstellung des Geflügel- und 
Kaninchenzuchtvereins R209 Winden, die Seniorenweihnachtsfeier 
etc., an denen auch unsere Hahnenkönigin Gisela I. mit ihren Adju-
tanten teilnahm. Es folgte der Bericht des 1. Schatzmeisters Sven 
Floßdorf sowie der Kassenprüfer. Die Kasse wurde in diesem Jahr von 
Gottfried Sistig und Gerd Pfeiffer geprüft. Es gab keine Beanstan-
dungen und der Vorstand wurde einstimmig von den Mitgliedern 
entlastet. Im Vorstand standen in diesem Jahr folgende Wahlen an: 
Als neuer 1. Vorsitzender wurde Markus Thissen, bis zu diesem Zeit-
punkt 2, Vorsitzender, einstimmig gewählt, da Brigitte Floßdorf ihr 
Amt als 1, Vorsitzende niedergelegte. Sie übernimmt bis zur Jahres-
hauptversammlung 2021 das Amt des 2. Vorsitzenden. Da der bishe-
rige 2. Geschäftsführer Simon Lüttgen sich nicht zur Wiederwahl 
aufstellen ließ, wurde Kirstin Kirbach, die als einzige vorgeschlagen 
wurde, einstimmig als neue 2. Geschäftsführerin gewählt. Als 1. 
Schatzmeisterin wurde Manuela Bonn, als 2. Schatzmeisterin Gisela 
Voßen und als 3. Schatzmeister Sven Floßdorf vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. Manuela Floßdorf, die als Beisitzerin fungiert, 
stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig wiedergewählt. 
Als neuer Beisitzer wurde Stefan Meier einstimmig in den Vorstand 
gewählt. Für das nächste Jahr wurden Elisabeth Pfeifer und Gerd 
Pfeiffer einstimmig als Kassenprüfer gewählt. Vanessa Lüttgen und 
Josef Schnitzler wurden als stellv. Kassenprüfer einstimmig gewählt. 
Frank Bonn und Gerd Floßdorf fungieren jetzt als Zeugwart / Mate-
rialwart. Ewald Lancé wurde zur Anerkennung für seine langjährige 
Mitgliedschaft mit der bronzenen Verdienstnadel ausgezeichnet. 
Zum Abschluss wurde der Hahnenkönigin Gisela I. und ihren Adju-
tanten ein herzliches Dankeschön ausgesprochen, da sie die Kirmes-
gesellschaft Winden 1996 e. V. in der Saison 2018/19 so gut reprä-
sentiert haben. Ebenfalls bedankte sich der Verein beim Festwirt 
Heinz Schenk mit Team für die gute Bewirtung während der Kirmes-
tage 2019, bei der Metzgerei Reuter und Team, die beim Sommerfest 
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und während der Kirmestage 2019 für das leibliche Wohl sorgten, bei 
der Party-Cover-Band ''COMEBACK' für die musikalische Beglei-
tung auf dem Königsball 2019, bei, DJ Marc Fühling für die musi-
kalische Unterhaltung bei der Kirmes-Fete sowie bei den Vereinen, 
die und auf der Kirmes-Fete mit ihren Besuch beehrten. Bedanken 
möchte sich der Verein auch bei den Kameraden der Löschgruppe 
Üdingen, die während des Umzuges für unsere Sicherheit sorgten. 

Maubacher Herbstkonzerte 2020 
Traditionell finden die Herbstkonzerte in Untermaubach am letzten 
Sonntag im Oktober statt. In diesem Jahr wäre es das zehnte Konzert 
in Folge gewesen, wenn die Corona-Pandemie das nicht verhindern 
würde. 

Selbst wenn eine Lockerung der Konzertbedingungen den Besuch 
einer ausreichend großen Zahl von Gästen zulassen würde, hatten 
weder der Männergesangverein Voith noch das Salonorchester Rur-
land die Möglichkeit seit dem Lockdown zu proben. 

Die Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt des Jahres ist aus 
Sicht der Organisatoren auch keine Alternative, da zum heutigen 
Datum der Verlauf der Pandemie mit einer möglichen zweiten Welle 
nicht kalkulierbar ist. 

Als kleinen Trost für die Stammgäste der Konzerte sei auf die Inter-
netseite des Voith Chores verwiesen. Unter „männergesangverein-
voith-düren.de“ gibt es wissenswertes und aktuelles über den Chor 
und auf der dortigen Seite „Hörproben“ sind nicht nur zwei Stücke 
eingestellt, die in unregelmäßigen Abständen ausgewechselt werden, 
sondern dort ist auch der Weg aufgezeigt, wie man zu weiteren 66 
Aufnehmen von Chor und Orchester gelangt. 

Wenn diese Internetseite Gefallen findet, beziehungsweise die Seite 
bei „YouTube“ Spaß macht, besteht die Möglichkeit des Speicherns 
der „Playlist“ und/oder des „Teilens“, damit auch andere ihre Freude 
daran haben. Zudem würden sich der Chor und das Orchester über 
eine weiter Form der Wertschätzung freuen. 

DORFFEST STOCKHEIM 2020  
wird verschoben 

Liebe Stockheimerinnen und Stockheimer, 

am 19. und 20.09.2020 sollte planmäßig wieder unser diesjähriges 
Dorffest in der Alten Kirche stattfinden. Nach einer intensiven Dis-
kussion im Vorstand der „Vereinigten Vereine Stockheim“, als Orga-
nisator des Stockheimer Dorffestes und in Abstimmung mit der 
Gemeinde Kreuzau müssen wir leider das Dorffest 2020 verschieben. 
Der Charakter und Sinn des Dorffestes ist ein Gemeinschaftserleb-
nis, was von Kommunikation und gemeinsamen Erleben geprägt 
und damit auch eine gewisse Nähe unter den Menschen bedeutet. 
Unter dem Aspekt, dass die Gesundheit der Teilnehmer absolut im 
Vordergrund steht und die Auflagen der Corona-Schutzverordnung 
bei einer öffentlichen Veranstaltung den Mindestabstand und einen 

Mund-Nasen-Schutz verlangen, wäre der Sinn und Zweck des Stock-
heimer Dorffestes zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erfüllen. Deshalb 
haben wir uns entschieden das Fest auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verschieben. Wir werden die weitere Entwicklung der Corona-Pan-
demie beobachten und schauen, zu welchem Zeitpunkt wir die 
Stockheimer Dorfgemeinschaft wieder sicher zusammenbringen 
können und welche Veranstaltung dann möglich ist. Wir bitten um 
Verständnis für die Entscheidung, sehen aber unter den Auflagen 
und dem Sinn des Festes zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Mög-
lichkeit. Freuen wir uns also darauf, dass wir bald wieder aktiv und 
ohne Kontaktbeschränkungen unsere Dorfgemeinschaft leben 
können. Sobald wir mit der Planung für ein Event starten, werden 
wir Sie selbstverständlich frühzeitig informieren. Bis dahin bleiben 
Sie gesund und wohl auf. 

Ihre „Vereinigte Vereine Stockheim“  
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Neues Familien-Freizeitangebot  
am Stausee Obermaubach  

Die Betreiberin des Kiosks „SeeStern“, Seestraße 17b,  
52372 Kreuzau, bietet Familien mit Kindern in Obermaubach 

eine schöne neue Freizeitbeschäftigung an: 

In Kooperation mit dem Rureifel-Tourismus e.V. wurden von ihr 
zwei Rallyes mit Fragen rund um den Stausee Obermaubach konzi-
piert, die zu einem Kostenbeitrag von 1,00 € je Rallye am vorgenannten 
Kiosk erhältlich sind.  
Mit ein wenig ”Erwachsenenunterstützung” sind die Rallyes für  
5-8-jährige Kids gut zu schaffen, ältere Kinder können die Fragen in 
Eigenregie beantworten und erhalten eine kleine Überraschung bei 
richtiger Aufgabenlösung. 
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Im Bier steckt  
was Gutes drin 

 
Auch wer hin und wieder ein Bier trinkt, tut 
seinem Körper etwas Gutes. Denn im Bier ist 
Hefe enthalten, und Hefe ist eine sehr gute 
Quelle für Riboflavin, das Vitamin B2. 
Natürlich ist Bier nicht die einzige Möglich-
keit, Vitamin B2 zu sich zu nehmen.  
Bierhefe gibt es ebenso als Nahrungszusatz zu 
kaufen. Aber auch Milch und Milchpro-
dukte sowie Fleisch, insbesondere Leber, sind 
hervorragende Vitamin B2-Lieferanten. 
Und auch mit Sojaprodukten, Getreide und 
grünem Blattgemüse kann der tägliche 
Bedarf gedeckt werden. Der liegt nach Angaben der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung bei 1,2 bis 1,6 Milligramm; manche Mediziner plädieren 
jedoch für ein Vielfaches dieser Menge. Wer aktiv Sport treibt oder regel -
mäßig Beruhigungsmittel schluckt, benötigt wesentlich höhere Dosen. 
Ebenso Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Krebs, Rheuma oder 
Asthma. Beispielsweise enthalten 100 Gramm Leber 2,2 Milligramm des 
wasserlöslichen Vitamins, 100 Gramm Getreide etwa 0,5 bis 1 Milligramm. 
Riboflavin ist sehr hitze- und säurebeständig, dafür aber auch sehr lichtemp-
findlich. Bei einer Flasche Milch, die dreieinhalb Stunden im Licht steht, 
werden in dieser Zeit bis zu 70 Prozent des Vitamins zerstört. Deshalb ist es 
empfehlenswert, die Milch in braunen Glasflaschen oder Tetrapacks  
zu kaufen. Und auch bei der Haltbarmachung, z. B. von H-Milch, geht 
Vitamin B2 verloren. 
Für ein geregeltes Zellwachstum ist Vitamin B 2 unerlässlich - es aktiviert 
den Ausstoß von Stresshormonen sowie die Stoffwechselprozesse in den 
Zellen. Daher oft der Zusatz von Bierhefe in Haarshampoos. Mangeler-
scheinungen sind in Europa eher selten - sie können bei Verdauungsstörungen 
oder länger andauernder Antibiotikaeinnahme auftreten. Dann kann es zu 
Wachstumsstörungen vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern 
kommen. Für die Aktivität der Schilddrüse, gegen Stimmungsschwankungen 
und sogar gegen Migräne kann Riboflavin unterstützend eingesetzt werden. 
Und wer häufig unter Reizungen im Mund, an der Zunge oder unter  
eingerissenen Mundwinkeln leidet, dem hilft ganz sicher ein hochdosiertes 
Vitamin B2-Produkt aus der Apotheke. 

Ihre Apothekerinnen 
Annette Cremer und  

Anne Cremer-Langfermann




